
Die vorzeitige Afa nach dem Konjunkturgesetz 2009 
 

Allgemeine Erklärung 
 

Es gibt zwei Möglichkeiten die vorzeitige Afa nach dem Konjunkturgesetz darzustellen: 
 
 Afa (Einrechnung 30%) buchen 
 Nur die Bewertungsreserve buchen 
 

1. <Afa (Einrechnung 30%) buchen> 
 

 
 
Bei dieser Auswahl wird automatisch der steuerliche Höchstbetrag von 30% vorgeschlagen. 
Möchte man nicht den ganzen steuerlichen Vorteil nutzen, kann der %-Satz vermindert 
werden. 
Üblicherweise werden die 30% verwendet. Das bedeutet, es werden von den 
Anschaffungskosten 30% berechnet. Von dem errechneten Betrag wird die Afa abgezogen, 
der Rest ist die vorzeitige Afa nach dem Einkommensteuergesetz §7a.  
zB: AK 150.000, davon 30% = 45.000; Afa = 18.750 => vorzeitige Afa = 26.250 
Eine Halbjahres-Afa (=höhere vorzeitige Afa) wird entsprechend berücksichtig 
 

 
 



Dies ist - im Normalfall - die steuerliche Variante, da steuerrechtlich eine direkt Buchung als 
Afa möglich ist.  

 
Wichtig 1: Damit in anderen Varianten(insbesondere handelsrechtlich) die 
Bewertungsreserven gerechnet werden können, muss zumindest in einer Variante  
mit <Afa (Einrechnung 30%) buchen> ausgeführt werden 
 
 
Wichtig 2: Die Variante <Afa (Einrechnung 30%) buchen> ist in Verbindung 
<Afa-Art linear, monatlich> nicht möglich.  
Hier kann nur die Variante <Nur die Bewertungsreserve buchen> verwendet 
werden 

 
2. <Nur die Bewertungsreserve buchen> 
In dieser, insbesondere für die Handelbilanz notwendige, Variante wird KEINE Afa Buchung 
vorgenommen, sondern die vorzeitige Afa als Bewertungsreserve in einer Liste angedruckt. 
 
An Hand der Liste kann in der FIBU die Bewertungsreserve eingebucht und auch wieder 
ausgebucht werden.  
 

 



 
 
3. Darstellung der vorzeitigen Af alt Konjunkturbelebungsgesetz 2009 in der AVZ 
Auswertungen 
 
Nur in der Auswertung <vorzeitige Afa> steht die Auswahl <Nur Anlagen lt. 
Konjunkturbelebungsgesetz 2009> zur Verfügung.  

 
 
 
a) bei <Afa (Einrechnung 30%) buchen> (normalerweise steuerlich Variante) 
 

 
 



b) bei <Nur als Bewertungsreserve buchen> (normalerweise handelsrechtlich Varainte) 
 

 


